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Vereinsordnung 
 
 
§ 1 Vereinsbeiträge 
Einmalige Aufnahmegebühr pro Person ab 18 Jahre 50 € 
Die Mitgliedsbeiträge wurden wie folgt festgelegt: 

• Einzelmitglied ab 18 Jahre aktiv 75 € 
• Einzelmitglied ab 18 Jahre passiv 45 € 
• Kinder unter 18 Jahre frei 

 
§ 2 Verstöße / Sanktionen 
Geldstrafen zu Verstöße aus „Satzung § 16 Verstöße und Sanktionen“: 

• Geldstrafe 2. Verstoß 50 € 
• Geldstrafe 3. Verstoß 150 € 

 
§ 3 Besuch von Veranstaltungen 

a. Saustifte und ähnliches die das Häs oder Kleidung Dritter verschmutzen können sind 
verboten. 

b. Stark alkoholisierte Mitglieder die durch ihr Auftreten das Ansehen des Vereins schädigen, 
werden von der Teilnahme an der aktuellen Veranstaltung mit sofortiger Wirkung 
ausgeschlossen. 

c. Es darf kein Unfug oder Blödsinn gegen den Willen Dritter erfolgen. 
d. Während einer Vereinsveranstaltung (eigene oder fremde Veranstaltung) darf keine andere 

Veranstaltung im Häs besucht werden. 
e. Der Besuch einer Nicht-Vereinsveranstaltung im Häs erfordert mindestens 5 Hästräger und 

die Freigabe des Ausschusses. 
 
§ 3.1 Häsabnahme 
Die Häsabnahme findet beim offiziellen Abnahmetermin in jeder Kampagne statt. Dabei ist das 
vollständige Häs zu tragen. Ziel der Abnahme ist die Einhaltung der Häsordnung, Überprüfung 
eines einheitlichen Auftretens und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes 
(Beschädigungen etc.). 
In dringenden Ausnahmen kann die Häsabnahme nach Rücksprache mit dem Häswart zeitnah bis 
zum offiziellen Abnahmetermin erfolgen. Eine Abnahme während der Kampagne ist nicht möglich. 
Das Häs kann dann während der Kampagne nicht getragen werden. Eine Teilnahme in Zivil ist 
weiterhin möglich. 
 
§ 3.2 Umzüge 

a. Alle Kinder laufen direkt hinter dem Schild. 
b. Alle Hästräger mit Kinderwagen laufen direkt hinter den Kindern und dürfen von keinem 

Hästräger überholt werden. Ausgenommen sind organisatorische Zwecke. 
c. Nicht-Hästräger dürfen am Umzug nur als Schildträger mitlaufen oder um Mäskchen, Pins 

etc. zu verkaufen. 
d. Pyrotechnik, Rauchbomben, Bengalos oder ähnliches aus gesundheitsgefährdeten 

Materialien (z.B. Tischtennisbälle) sind verboten. Ausnahmen beschließt der Ausschuss. 
e. Entstandene Lücken zur vorangehenden Zunft (z.B. nach einer Pyramide) müssen zügig 

geschlossen werden.  
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f. Der Auslauf der Umzugsstrecke ist schnellstmöglich zu verlassen, um nachfolgende 
Gruppen nicht zu behindern. 

g. Alle Umzugsteilnehmer habe sich spätestens 20 Minuten vor unserem Umzugsbeginn an 
der Aufstellung einzufinden, um bspw. die Pyramide zu üben oder letzte Infos weiter zu 
geben. 

h. Vor jedem Umzug ist zu bestimmen wer das Schild trägt und wer Masken verkauft. 
 
§ 3.3 Leihhäs 

a. Jedes passive Mitglied darf das Leihhäs für 3 Veranstaltungen pro Kampagne entleihen 
b. Das Leihhäs darf nur auf Umzügen getragen werden (Ausnahme: Veranstaltungen direkt 

vor oder nach diesem Umzug) 
 
§ 4 Busfahrten 

a. Der Bus fährt direkt von Mittelstadt zur Veranstaltung und zurück. 
b. Bus fährt erst ab 20 km  

Ausnahme: Veranstaltungen an der Hauptfasnet (Schmotziger Donnerstag bis 
Faschingsdienstag) oder bei Beschluss durch den Ausschuss (z.B. bei eigenen 
Tanzauftritten) 

c. Buskosten werden vollständig durch die Mitglieder getragen 
d. Zur Deckung der Buskosten werden folgende Anteile verwendet: 

o Anteil Mitgliedsbeiträge 
Berechnung: 
𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙	𝑀𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑠𝑏𝑒𝑖𝑡𝑟ä𝑔𝑒 = 30	€	 × 	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑀𝑖𝑡𝑔𝑙𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟	ü𝑏𝑒𝑟	18	𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒 

o Anteil sonstige Einnahmen 
§ Tickets für Kinder unter 3 Jahren frei 
§ Tickets für passive Mitglieder unter 18 Jahre 6 € 
§ Tickets für passive Mitglieder ab 18 Jahre 12 € 
§ Tickets für Nicht-Mitglieder unter 18 Jahre 6 € 
§ Tickets für Nicht-Mitglieder ab 18 Jahre 15 € 
§ Aufpreis für aktive Mitglieder über 18 Jahre nach VVK-Ende 3 € 
§ Spenden beliebig 

o Anteil verkaufte Tickets an aktive Mitglieder über 18 Jahre 
Es gilt ein variabler Ticketpreis gemäß folgender Berechnung 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑟	𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 = 	!"#$%#&'(	*	(,-./01	20.310/456/0.7ä3/-	9	,-./01	5:-5.03/	;0--<=>/-)		
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e. Kosten für den Busfahrer werden durch den Verein getragen 
 
§ 5 Versicherungsschutz 
Jeder haftet persönlich für Beschädigungen bei Personen oder Gegenständen die er verursacht 
(Privathaftpflicht). Es besteht kein Versicherungsschutz durch den Verein. 
 
 


